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Anfrage bzgl. Zugang zum Schlosspark Lechenich 
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordneter Dr. Zoll, 
 
 
 
recht herzlichen Dank für Ihre Anfrage vom 21.08.2015. 
 
Bitte gestatten Sie mir, auf alle vier von Ihnen gestellten Fragen mit einer zusammenhängenden 
Stellungnahme zu antworten, die den aktuellen Sachstand darlegt: 
 
Die mit den Eigentümern seit April des Jahres durchgeführten Vertragsverhandlungen haben sich 
aufgrund notwendiger Recherchen sowie vielfältiger Detailwünsche länger hingezogen als erwartet 
und auch von unserer Seite erwünscht. Mit einem dem Betriebsausschuss Immobilien und dem 
Rat (unter II. TOP 11) vorliegenden Vertragsentwurf konnten die Verhandlungen Anfang Septem-
ber abgeschlossen werden. Seit Ende vergangener Woche verfügt die Stadt Erftstadt wieder über 
Schlüssel zu den Parktoren. Z.Zt. laufen Bestandsaufnahmen zur Herstellung der Verkehrssicher-
heit sowie zur Durchführung dringend notwendiger Pflegemaßnahmen. 
 
Ob der Schlosspark kurzfristig wieder offen ist, hängt vom Ergebnis der z.Zt. laufenden Untersu-
chungen ab.  
 
Inhalt des vorliegenden Pachtvertrages ist die Erstellung einer Bestandsaufnahme des Gesamt-
parks sowie eines Pflege- und Entwicklungsplanes. Die Erstellung des Pflege- und Entwicklungs-
planes erfolgt in enger Abstimmung mit den Eigentümern und dem Förderverein. Im Rahmen der 
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Planung und der Pflege und Unterhaltung wird dann nicht mehr zwischen den beiden Parkteilen 
unterschieden, sondern der Park als eine Einheit betrachtet.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
(Hallstein) 




